
• § 47.
Vermeidungen von Härten

In den Fällen der Paragraphen 44 bis 46 darf die Ehe nicht geschieden 
werden, wenn das Scheidungsbegehren sittlich nicht gerechtfertigt ist 
Dies ist in der Regel dann anzunehmen, weni^ die Auflösung der Ehe den 
anderen Ehegatten außergewöhnlich hart treffen würde..Ob dies der Fall 
ist, richtet sich nach den Umständen, n^nentlich auch nach der Dauer der 
Ehe, dem Lebensalter der Ehegatten und dem Anlaß der Erkrankung.

§ 48
Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft

1. Äst die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten seit drei Jahren aufge
hoben und infolge einer tiefgreifenden unheilbaren Zerrüttung des ehe
lichen Verhältnisses die Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe 
entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht zu erwarten, so kamt jeder 
Ehegatte die Scheidung begehren.

2. Hat der Ehegatte, der die Scheidung begehrt, die Zerrüttung ganz 
oder überwiegend verschuldet, so kann der andere der Scheidung wider
sprechen. Der Widerspruch ist nicht zu beachten, wenn die Aufrecht
erhaltung der Ehe bei richtiger Würdigung des Wesens der Ehe und des 
gesamten Verhaltens beider Ehegatten sittlich nicht gerechtfertigt ist.

3. Dem Scheidungsbegehren ist nicht stattzugeben, wenn das wohlver
standene Interesse eines oder mehrerer minderjähriger Kinder, die aus 
der Ehe hervorgegangen sind, die Auf^chtlrhaltun^ der Ehe erfordert.

. # C. A u s s c h l u ß  d e s  S c h e i d u n g s r e c h t s

, § 49
Verzeihung

Das Recht auf Scheidung wegen Verschuldens besteht nicht, wenn sich 
aus dem Verhalten des verletzten Ehegatten ergibt, daß er die Verfehlung 
des anderen verziehen oder sie als ehezerstörend nicht empfunden hat.

§ 50 
Fristablauf

1. Das Recht auf Scheidung wegen Verschuldens erlischt, wenn der 
Ehegatte nicht binnen sechs Monaten die Klage erhebt. Die Frist beginnt 
mit der Kenntnis des Scheidungsgrundes. Sie läuft nicht, solange die 
häusliche Gemeinschaft der Ehegatten aufgehoben ist. Fordert der 
schuldige Ehegatte den anderen auf, die Gemeinschaft herzustellen oder 
çlie Klage auf Scheidung zu erheben, so läuft die Frist vom Empfang der 
Aufforderung an. * ^ -,
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